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STADT  EMMERICH  AM RHEIN
Der Bürgermeister

Tagesordnungspunkt   ____

DatumDatumDatumDatum 31.10.200831.10.200831.10.200831.10.2008
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BetreffBetreffBetreffBetreff     
Errichtung eines Bauvorhabens am Hohen WegErrichtung eines Bauvorhabens am Hohen WegErrichtung eines Bauvorhabens am Hohen WegErrichtung eines Bauvorhabens am Hohen Weg ;;;;
hierhierhierhier::::    Entfernung eines BaumesEntfernung eines BaumesEntfernung eines BaumesEntfernung eines Baumes

BeratungsfolgeBeratungsfolgeBeratungsfolgeBeratungsfolge

Ausschuss für StadtentwicklungAusschuss für StadtentwicklungAusschuss für StadtentwicklungAusschuss für Stadtentwicklung 18.11.200818.11.200818.11.200818.11.2008

BeschlussvorschlagBeschlussvorschlagBeschlussvorschlagBeschlussvorschlag ::::
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt der Entfernung des Baumes nach § 6 Buchstabe 
b) der Baumschutzsatzung der Stadt Emmerich am Rhein zu.

AbstimmungsAbstimmungsAbstimmungsAbstimmungs -/-/-/-/BeratungsergebnisBeratungsergebnisBeratungsergebnisBeratungsergebnis
Vorlagen-Nr dafür dagegen Enthaltungen
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BegründungBegründungBegründungBegründung ::::

Anwohner des Hohen Weges haben den als Anlage beigefügten Antrag gestellt.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.08.2008 im 
Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt 3 „Fällung von Bäumen im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht am Hohen Weg“ der Entfernung von 6 Bäumen am Hohen Weg 
zugestimmt, u. a. den, im beigefügten Lageplan mit Ziffer 2, gekennzeichneten Baum. 

Der Baum Nr. 1 steht in unmittelbarer Nähe der Grundstückszufahrt, so dass eine nach 
baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung nicht bzw. nur unter wesentlichen 
Beschränkung verwirklicht werden kann. Nach § 6 Abs. 1 Buchst. b) der Satzung zum 
Schutz des Baumbestandes  ist somit eine Genehmigung zu erteilen.

Entsprechend § 7 (Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen) sind als Ersatz drei Bäume zu 
pflanzen.

Da es sich um einen Grenzbaum handelt, der sich im Eigentum der Anwohner bzw. der Stadt 
Emmerich am Rhein befindet, werden die Kosten für die Beseitigung geteilt. Die 
Ersatzpflanzung wird auch durch beide Vertragspartner durchgeführt. Einzelheiten hierzu 
wird die Verwaltung mit dem Antragsteller im Detail erörtern.

Weitere Einzelheiten sind aus dem Antrag ersichtlich.

Eine Ortsbesichtigung ist nicht erforderlich, da seinerzeit im Rahmen des o. g. 
Tagesordnungspunktes die Situation den Ausschussmitgliedern bekannt ist.

FinanzFinanzFinanzFinanz----    und haushaltswirtschaftliche Auswirkungenund haushaltswirtschaftliche Auswirkungenund haushaltswirtschaftliche Auswirkungenund haushaltswirtschaftliche Auswirkungen     

Die Maßnahme hat keine finanzDie Maßnahme hat keine finanzDie Maßnahme hat keine finanzDie Maßnahme hat keine finanz ----    und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungenund haushaltswirtschaftlichen Auswirkungenund haushaltswirtschaftlichen Auswirkungenund haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen ....    ����

Steht die Maßnahme im Einklang mit den Zielen des LeitbildesSteht die Maßnahme im Einklang mit den Zielen des LeitbildesSteht die Maßnahme im Einklang mit den Zielen des LeitbildesSteht die Maßnahme im Einklang mit den Zielen des Leitbildes ????����

JaJaJaJa....    KapitelKapitelKapitelKapitel    ____________________ ....    

XXXX

NeinNeinNeinNein    

_______________
In Vertretung
Dr. Wachs
Erster 

Beigeordneter


